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Übersicht der gängigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten  
in Kitas und Schulen (gemäß § 34 in Verbindung mit § 33 Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

Erläuterung: bedeutet: umgehende Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt 

 bedeutet: Impfung ist möglich und von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen 

ERKRANKUNG 
a) Inkubationszeit 
b) Dauer der 

Ansteckungsfähigkeit 

Wiederzulassung nach 
Erkrankung1 Meldepflicht2 

Impfung v. 
STIKO 
empfohlen? 

Brechdurchfall-
erkrankungen, 
auch ohne 
Erregernachweis 

a) 6-50 Stunden 
b) 1-3 Tage 

48 h nach Ende der 
Symptomatik 

Ja,  
• bei Kindern 

unter 6  
• bei mehr als 2 

gleichzeitigen 
Erkrankungen 

• auch 
Verdachtsfälle 

Entfällt 

Rotaviren a) 1-3 Tage 48 h nach Ende der 
Symptomatik 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  Ja   

Masern a) 7-21 Tage 
Nach Genesung und 
frühestens 5 Tage nach 
Beginn des Ausschlags 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  
Ja   
MMR-Impfung 

Mumps 

a) 16-18 Tage (möglich auch 
12-25 Tage) 

b) Bis zu 9 Tage nach Beginn 
der Drüsenschwellung 

Nach Genesung, frühestens 
9 Tage nach Schwellung der 
Drüsen 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  
Ja   
MMR-Impfung 

Röteln 
a) 14-21 Tage 
b) Bis zum Beginn des 

Ausschlags 
Nach Ende der Symptomatik 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  
Ja   
MMR-Impfung 

Windpocken 
a) 14-21 Tage 
b) Bis zum Beginn des 

Ausschlags 

Eine Woche nach 
Krankheitsbeginn möglich 
(Abheilen der Pocken) 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Ja   

Hepatitis A 

a) 15-50 Tage; gewöhnlich 
25-30 Tage 

b) 1-2 Wochen vor und bis zu 
1 Woche nach Auftreten 
des Ikterus (Gelbsucht) 

2 Wochen nach Auftreten 
der ersten klinischen  
Symptome bzw. eine Woche 
nach Auftreten des Ikterus 
(Gelbsucht) möglich. 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Ja   

Hepatitis E a) 15-64 Tage 
Nicht abschließend geklärt > 
Kontakt mit Gesundheitsamt 
aufnehmen 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Nein 

 
1 Wiederzulassungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI): https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-
Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung_Tabelle.pdf?__blob=publicationFile&v=5  
2 Eine Benachrichtigungspflicht gegenüber dem Gesundheitsamt besteht grundsätzlich bei allen 
Infektionskrankheiten und Erkrankungen mit schwerem Verlauf (zum Beispiel Krankenhausaufenthalt) oder einer 
außergewöhnlichen Häufung gleichartiger Infektionen in der Einrichtung. 

https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung_Tabelle.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung_Tabelle.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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ERKRANKUNG 
a) Inkubationszeit 
b) Dauer der 

Ansteckungsfähigkeit 

Wiederzulassung nach 
Erkrankung1 Meldepflicht 2 

Impfung v. 
STIKO 
empfohlen? 

Keuchhusten 

a) 9-10 Tage (6-20 Tage 
möglich) 

b) Ohne Behandlung bis zu 3 
Wochen, mit Antibiotika 3-7 
Tage 

5 Tage nach Beginn der 
antibiotischen Therapie, 
sonst 3 Wochen nach 
Beginn des Hustens 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Ja   

Meningokokken-
Erkrankung 

a) 3-4 Tage (2-10 Tage 
möglich) 

b) Bis 24 h bei erfolgreicher 
Antibiotika-Therapie 

Nach erfolgreicher 
Antibiotika-Therapie und 
Genesung 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  Ja   

Haemophilus 
influenzae  
(HIb-Meningitis) 

a) 2-10 Tage 
b) Bis 24 h bei erfolgreicher 

Antibiotika-Therapie 

Nach erfolgreicher 
Antibiotika-Therapie und 
Genesung 

Ja, auch 

Verdachtsfälle  Ja   

Scharlach  
a) 1-3 Tage, selten länger 
b) 24 h nach Beginn einer 

Antibiotika-Therapie 

24 h nach Beginn der 
Antibiotika-Therapie, sonst 
nach Genesung 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Nein 

Ansteckende 
Borkenflechte 

a) 1-3 Tage, selten länger 
b) 24 h nach Beginn einer 

Antibiotika-Therapie 

24 h nach Beginn der 
antibiotischen Therapie, 
sonst nach Abheilung der 
betroffenen Stellen 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Nein 

Hand-Fuß-Mund-
Krankheit 

a) 3-10 Tage (auch 1-30 Tage 
möglich) 

b) schon vor Auftreten der 
Bläschen 

Nach Genesung Nein Nein 

Ringelröteln 
a) 7-18 Tage 
b) bis zum Beginn des 

Ausschlags 
Nach Genesung Nein Nein 

Ansteckende 
Bindehautent-
zündung 
(Adenoviren) 

a) 5-12 Tage 
b) 14 Tage 

Wiederzulassung nur mit 
ärztlichem Attest möglich Ja, ab 2 Fällen Nein 

Eitrige (bakterielle) 
Bindehaut-
entzündung 

a) Entfällt 
b) 5-12 Tage je nach Erreger 

Nach Genesung bzw.  
24 h nach Beginn der 
Antibiotikagabe 

Nein Nein 

Krätze (Skabies) 

a) 4-6 Wochen 
b) Die Ansteckungsfähigkeit 

bleibt erhalten, solange 
Milben in der Haut 
nachzuweisen sind 

Nach erfolgter Behandlung 
nach Plan 

Ja, auch 
Verdachtsfälle Nein 

Kopfläuse 

a) Entfällt 
b) Die Ansteckungsfähigkeit 

bleibt erhalten, solange 
noch Läuse sichtbar sind 
und nicht adäquat 
behandelt wurde 

Nach erfolgter Behandlung 
nach Plan Ja Nein 

 


